
Auszug aus der Niederschrift 
der Sitzung des Rates der Stadt Coesfeld 

vom 06.05.2021 
 

 

öffentlich 
TOP 12 Antrag der Fraktionen Bündnis ´90/Die Grünen, Pro Coesfeld, SPD und Aktiv für 

Coesfeld zur Änderung der Geschäftsordnung des Rates 
Vorlage: 151/2021 

 
Herr Goerke erläutert für die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Pro Coesfeld, SPD und Aktiv 
für Coesfeld den Antrag. Er diene der Klarstellung, was eine Niederschrift enthalten und leisten 
solle, damit es keine unnötigen „Reibereien“ mit der Verwaltung gebe. 
Er stellt zudem folgenden weiteren Antrag zur Sache: 
Die Verwaltung wird beauftragt die Hauptsatzung der Stadt Coesfeld und die 
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Coesfeld bis zum 
Ende des Jahres von Grund auf zu überarbeiten. 

Herr Bachmann entgegnet für die CDU-Fraktion, dass ihn der Antrag verwundere, da dieser 
keine Verbesserung anstrebe. Er habe eher einen Prüfauftrag mit einer klaren Zielsetzung für 
die Verwaltung erwartet. 
 

Beschluss 1 (Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Pro Coesfeld, SPD 
und Aktiv für Coesfeld): 

Es wird beschlossen den § 24 „Niederschrift“ der Geschäftsordnung des Rates und seiner 
Ausschüsse wie in der folgenden Synopse dargestellt zu ändern:  

 

bisher neu 

(1) Über die im Rat gefassten Beschlüsse 
ist durch den Schriftführer eine 
Niederschrift aufzunehmen. Die 
Niederschrift muss enthalten: 

a) die Namen der anwesenden und 
fehlenden Ratsmitglieder, 

b) die Namen der sonstigen an der 
Beratung teilnehmenden 
Personen, 

c) Ort und Tag sowie Zeitpunkt des 
Beginns, einer etwaigen 
Unterbrechung und der 
Beendigung der Sitzung, 

(1) Über die im Rat gefassten Beschlüsse 
ist durch den/die Schriftführer*in eine 
Niederschrift aufzunehmen. Die 
Niederschrift muss enthalten: 

a) die Namen der anwesenden und 
abwesenden Ratsmitglieder, 

b) die Namen der sonstigen an der 
Beratung teilnehmenden Personen, 

c) Ort und Tag sowie Zeitpunkt des 
Beginns, Zeitpunkt und Dauer 
einer etwaigen 
Sitzungsunterbrechung und 
Zeitpunkt der Beendigung der 
Sitzung 



bisher neu 

d) die behandelten 
Beratungsgegenstände, 

e) die gestellten Anträge, 

f) die gefassten Beschlüsse und die 
Ergebnisse von Wahlen, 

g) die Namen der 
Sitzungsteilnehmer, die wegen 
Befangenheit gem. § 9 
ausgeschlossen waren. 

 

d) die behandelten 
Beratungsgegenstände, 

d) alle gestellten Anträge, 

e) alle Abstimmungsbeschlüsse im 
Wortlaut mit den jeweiligen 
Abstimmungsergebnissen, 
gegliedert nach Zustimmung, 
Ablehnung, Enthaltung und 
ungültigen Stimmen 

f) die Namen der 
Sitzungsteilnehmer*innen, die 
wegen Befangenheit gem. § 9 
ausgeschlossen waren. 

 

(2) Die Anlagen zur Niederschrift sind als 
solche genau zu bezeichnen und wie 
die Niederschrift selbst zu 
unterzeichnen. 

 

 
unverändert 

(3) Die Niederschrift soll eine gedrängte 
Wiedergabe des 
Verhandlungsverlaufs enthalten. 

 

(3) Die Niederschrift stellt eine grobe 
Wiedergabe der Diskussion zu den 
einzelnen Tagesordnungspunkten 
dar. Sie ist kein Verlaufsprotokoll. 
Abweichende Stellungnahmen 
einzelner Ratsmitglieder zu 
Beschlüssen sind auf seinen/ihren 
Antrag hin in die Niederschrift 
aufzunehmen. 

 

(4) Der Schriftführer wird vom Rat 
bestellt. Soll ein Bediensteter der 
Stadtverwaltung bestellt werden, so 
erfolgt die Bestellung im Benehmen 
mit dem Bürgermeister. 

 

 
unverändert 

(5) Die Niederschrift wird vom 
Bürgermeister und einem vom Rat zu 
bestellenden Schriftführer 
unterzeichnet. Verweigert einer der 
Genannten die Unterschrift, so ist dies 
in der Niederschrift zu vermerken. Die 
Niederschrift ist allen Mitgliedern des 
Rates elektronisch zuzuleiten. Dabei 
ist sicherzustellen, dass 

 
unverändert 



bisher neu 
unberechtigte Dritte keinen Zugriff auf 
den nicht öffentlichen Teil der 
Niederschrift nehmen können. 

 

(6) Einwendungen gegen den Inhalt oder 
die Vollständigkeit der Niederschrift 
können innerhalb einer Woche nach 
Erhalt der Niederschrift schriftlich 
beim Vorsitzenden erhoben werden. 
Über die Einwendungen hat der Rat in 
der nächsten Sitzung zu entscheiden. 

(6) Einwendungen gegen den Inhalt oder 
die Vollständigkeit der Niederschrift 
können innerhalb einer Woche nach 
Verfügbarkeit der Niederschrift 
schriftlich bei dem/der Vorsitzenden 
erhoben werden. Über die 
Einwendungen hat der Rat in seiner 
nächsten Sitzung zu entscheiden. 



 

Beschlussvorschlag 2 (Alternative der Verwaltung): 
Es wird beschlossen den § 24 „Niederschrift“ der Geschäftsordnung des Rates und seiner 
Ausschüsse wie in der folgenden Synopse dargestellt zu ändern:  

bisher neu 

(1) Über die im Rat gefassten Beschlüsse 
ist durch den Schriftführer eine 
Niederschrift aufzunehmen. Die 
Niederschrift muss enthalten: 

a) die Namen der anwesenden und 
fehlenden Ratsmitglieder, 

b) die Namen der sonstigen an der 
Beratung teilnehmenden 
Personen, 

c) Ort und Tag sowie Zeitpunkt des 
Beginns, einer etwaigen 
Unterbrechung und der 
Beendigung der Sitzung, 

d) die behandelten 
Beratungsgegenstände, 

e) die gestellten Anträge, 

f) die gefassten Beschlüsse und die 
Ergebnisse von Wahlen, 

g) die Namen der 
Sitzungsteilnehmer, die wegen 
Befangenheit gem. § 9 
ausgeschlossen waren. 

 

(1) Über die im Rat gefassten Beschlüsse 
ist durch den Schriftführer eine 
Niederschrift aufzunehmen. Die 
Niederschrift muss enthalten: 

a) die Namen der anwesenden und 
abwesenden Ratsmitglieder, 

b) die Namen der sonstigen an der 
Beratung teilnehmenden Personen, 

c) Ort und Tag sowie Zeitpunkt des 
Beginns, Zeitpunkt und Dauer 
einer etwaigen 
Sitzungsunterbrechung und 
Zeitpunkt der Beendigung der 
Sitzung, 

d) die behandelten 
Beratungsgegenstände, 

e) die gestellten Anträge, 

f) die gefassten Beschlüsse und 
deren Abstimmungsergebnisse 
sowie die Ergebnisse von 
Wahlen 

g) die Namen der Sitzungsteilnehmer, 
die wegen Befangenheit gem. § 9 
ausgeschlossen waren. 

 

(2) Die Anlagen zur Niederschrift sind als 
solche genau zu bezeichnen und wie 
die Niederschrift selbst zu 
unterzeichnen. 

 

 
unverändert 

(3) Die Niederschrift soll eine gedrängte 
Wiedergabe des 
Verhandlungsverlaufs enthalten. 

 

(3) Die Niederschrift enthält eine 
gedrängte Wiedergabe der 
Diskussion zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten. Sie ist kein 
Wortprotokoll. Abweichende 
Stellungnahmen einzelner 
Ratsmitglieder zu Beschlüssen sind 
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bisher neu 
auf deren Antrag hin in die 
Niederschrift aufzunehmen. 

 

(4) Der Schriftführer wird vom Rat 
bestellt. Soll ein Bediensteter der 
Stadtverwaltung bestellt werden, so 
erfolgt die Bestellung im Benehmen 
mit dem Bürgermeister. 

 

 
unverändert 

(5) Die Niederschrift wird vom 
Bürgermeister und einem vom Rat zu 
bestellenden Schriftführer 
unterzeichnet. Verweigert einer der 
Genannten die Unterschrift, so ist dies 
in der Niederschrift zu vermerken. Die 
Niederschrift ist allen Mitgliedern des 
Rates elektronisch zuzuleiten. Dabei 
ist sicherzustellen, dass unberechtigte 
Dritte keinen Zugriff auf den nicht 
öffentlichen Teil der Niederschrift 
nehmen können. 

 

 
unverändert 

(6) Einwendungen gegen den Inhalt oder 
die Vollständigkeit der Niederschrift 
können innerhalb einer Woche nach 
Erhalt der Niederschrift schriftlich 
beim Vorsitzenden erhoben werden. 
Über die Einwendungen hat der Rat in 
der nächsten Sitzung zu entscheiden. 

(6) Einwendungen gegen den Inhalt oder 
die Vollständigkeit der Niederschrift 
können innerhalb einer Woche nach 
Information über die Verfügbarkeit 
der Niederschrift schriftlich beim 
Vorsitzenden erhoben werden. Über 
die Einwendungen hat der Rat in seiner 
nächsten Sitzung zu entscheiden. 

 

Beschluss 3 (Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Pro Coesfeld, SPD 
und Aktiv für Coesfeld): 

Die Verwaltung wird beauftragt die Hauptsatzung der Stadt Coesfeld und die 
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Coesfeld bis 
zum Ende des Jahres von Grund auf zu überarbeiten. 
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Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltungen 
Beschluss 1 (Antrag der 
Fraktionen B´90/Die Grünen, 
Pro Coesfeld, SPD und Aktiv 
für Coesfeld 

12 11 3 

Eine Abstimmung über den alternativen Beschlussvorschlag 2 der Verwaltung ist somit 
hinfällig. 

Beschlussvorschlag 3 der 
Fraktionen B´90/Die Grünen, 
Pro Coesfeld, SPD und Aktiv 
für Coesfeld 

22 1 3 

 
 
 
Für die Richtigkeit 
Coesfeld, 20.05.2021 
I. A. 
gez. Benno Eink 
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